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■ Beiträge/Zielgruppe

Die Personalvertretung erscheint als Fach-
zeitschrift des gesamten Personalwesens für 
Pers onal vertretungen und Dienststellen unter 
ständiger Mitarbeit führender Sachkenner aus 
Verwaltung, Wissenschaft und Rechtsprechung.

Sie berichtet sachlich, unabhängig und praxisnah 
zu aktuellen Problemen aus dem Personalver-
tretungsrecht, Beamtenrecht, Besoldungsrecht, 
Disziplinarrecht, Tarif- und Arbeitsrecht sowie 
über die Personal ver waltung, Personalführung 
und -fürsorge, die Schwer behindertenfürsorge, 
die Aus-, Fort- und Berufs bildung und über die 
Reformen des öffentlichen Dienstes.

■ Information der Schriftleitung

 Informieren Sie bitte die Schriftleitung vorab 
kurz über Ihre geplante Veröffentlichung und 
über den Zeitpunkt der Fertigstellung des 
Manu skriptes, damit Ihr Beitrag rechtzeitig 
eingeplant werden kann. (Anschrift der 
Schriftleitung siehe rechts)

■ Hinweise der Schriftleitung

1. An erster Stelle sollte die Lesbarkeit des 
Bei trages beachtet werden. Deduktionen und 
Begründungen sollten daher verständlich 
abgefasst werden.

Eine Gliederung des Beitrages mit Zwi schen über-
schriften erleichtert die Lesbarkeit. Sperrun gen 
und Unterstreichungen sollten vermie den 
werden – sie fi nden als Auszeichnungs methode 
im end gültigen Layout keine Verwendung. 

2. Der Text sollte endlos mit Absatzmarken ge-
schrieben wer den. Fügen Sie bei der Zusendung 
einer elektronischen Version bitte immer zusätz-
lich auch einen Ausdruck des Manuskriptes bei. 

3. Beiträge erhalten eine Abbildung sowie eine 
Kurzvita des Verfassers. Bilder können als 
Ori ginalvorlage (Foto, Dia etc.) oder als Datei 
ein gereicht werden. Diese Fotos dürfen nicht 
mit einer Strukturfolie überzogen sein. Beim 
Foto grafieren mit einer Digitalkamera ist 
„höchste Bildqualität“ zu wählen bzw. eine 

Auflösung von ca. 300 dpi. JPEG- oder TIFF-
Dateien sollten nicht komprimiert sein und 
mindestens Endformat größe haben. Die Kurzvita 
sollte in Stichworten An gaben zur Person, Funk-
tion und ggf. Institution enthalten.

Unter der Über schrift folgt der Namen des 
Autors (bzw. der Autoren) mit ausgeschriebenem 
Vornamen und Titeln. Bitte gliedern Sie Ihren 
Beitrag durch Zwischenüberschriften (I., II. und 
1., 2., 3.). Hervor he bungen in halbfett. Die Schrift-
leitung wird nach Bedarf Kernaussagen in Form 
von Mar ginalien hinzu fügen. Literaturhinweise 
sind als Fußnoten zu nummerieren und am Ende 
des Beitrages anzu fügen.

Wenn Sie aus einer Quelle mehrfach zitieren, 
so führen Sie bitte bei jeder Zitierung immer 
den vollständigen Quellennachweis an. Ein 
Verweis auf die hierzu erste Fußnote – wie z. B. 
durch a. a. O. (Fn. 2), a. a. O. oder (Fn. 2) – lässt 
sich mit der elektronischen Veröffentlichung 
nicht ver einbaren. Wir bitten, auf diese Form 
des Ver weises zu verzichten.

Werden mehrere Entscheidungen desselben 
Gerichts zitiert, werden diese durch Semikolon 
getrennt. Auch wenn es sich um mehrere Ent-
schei dungen desselben Gerichts handelt, muss 
das Gericht nach dem Semikolon nochmals 
ge nannt werden.
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■ Technische Hinweise

 Ihr Manuskript – erstellt mit einer gängigen 
Textverarbeitung, vorzugsweise MS-Word, sonst 
zusätzlich im RTF-Format – liefern Sie bitte per 
E-Mail, ggf. auch auf 3,5 Zoll-Diskette oder auf 
CD-ROM.

■ Korrekturen, Honorar

 Sie erhalten von Ihrem Beitrag Abzüge in zwei-
facher Aus    f er ti gung. Bitte ver meiden Sie Korrek-
turen, die über die Beseitigung von Satz fehlern 
hinausgehen. Einen von Ihnen durchgesehenen 
Ausdruck senden Sie bitte innerhalb von zwei 
Wochen an die Schrift leitung. Bitte geben Sie 
auf dem mit  ge lieferten Formblatt auch Ihre 
Bankverbindung an für die Über weisung des 
Honorars sowie gegebenen falls Ihre Steuer-
nummer. Nach Erscheinen der ent sprechenden 
Ausgabe erhalten Sie zwei Beleg exemplare.

■ Veröffentlichungsrechte

1. Zur Veröffentlichung 
angebotene Beiträge 
müssen frei sein von 
Rechten Dritter. Sollten 
sie auch an anderer Stelle 
zur Veröffentlichung oder 
gewerblichen Nutzung 
angeboten worden sein, 
muss dies angegeben 
werden. Mit der Annahme 
zur Veröffentlichung 
überträgt der Autor dem 
Verlag das ausschließliche 
Verlagsrecht und das 
Recht zur Herstellung 
von Sonderdrucken für 
die Zeit bis zum Ablauf 
des Urheberrechts. Das 
Verlagsrecht umfasst auch 
die Rechte, den Beitrag in 
fremde Sprachen zu 
übersetzen, Übersetzungen 
zu vervielfältigen und 
zu verbreiten sowie die 
Befugnis, den Beitrag 
bzw. Übersetzungen 
davon in Datenbanken 
einzuspeichern und auf 
elektronischem Wege zu 
verbreiten (online und/
oder offl ine), das Recht 
zur weiteren Vervielfäl-
tigung und Verbreitung 
zu gewerblichen Zwecken 
im Wege eines foto mecha-
nischen oder eines ande-
ren Verfahrens sowie das 
Recht zur Lizenzvergabe.
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Der TV-L: Eine Übersicht über die neuen 
Regelungen im Vergleich zum alten Recht 
und zum TVöD

Von Dr. Marina Ta m m , Wiss. Assistentin, Universität Rostock

I.
Einführung

Das Tarifrecht des öffentlichen Dienstes 
der Länder erlebt z. Z. die größten Ver-
änderungen seit der Verabschiedung des 
BAT im Jahr 1961.1 Nachdem am 1. Okto-
ber 2005 der neue Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) in Kraft ge-
treten ist, der den BAT(O), den MTArb(O) 
und den BMT-G(O) für die Arbeitnehmer 
des Bundes und der Kommunen abgelöst 
hat, wurde nun auch das für die Bediens-
teten der Länder geltende Tarifrecht ei-
ner grundlegenden Reform unterzogen. 
Basis dieser Reform war die zwischen der 
Tarifgemeinschaft der deutschen Länder2 
(TdL) am 19. Mai 2006 in Potsdam erzielte 
Einigung mit den Gewerkschaften (ver.di 
und dbb-tarifunion), die die Grundzüge 
und Kernpunkte eines neuen Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) beinhaltete.3 Die Verein-
barungen der Tarifvertragsparteien be-
züglich der Neuregelung des Tarifrechts 
der Landesbediensteten, die z. Z. größten-
teils lediglich in Form eines Eckpunkte-
papiers vorliegen, orientieren sich stark 
am TVöD und dem dazugehörigen Über-

leitungstarifvertrag.4 Mit dem Inkrafttreten des TV-
L am 1. November 2006 ist der Reformprozess im 
öffentlichen Dienstrecht der Länder jedoch nicht 
abschließend geregelt. Die Vereinbarungen sehen 
vor, dass die Tarifverhandlungen über die neue Ent-
geltordnung – also über die Eingruppierungsrege-
lung – und über weitere Fragen fortgeführt werden; 
insoweit wird das abzulösende Tarifrecht in modifi-
zierten Übergangsregelungen einstweilen aufrecht-
erhalten.5 Der folgende Beitrag gibt die Grundzüge 
der Neuregelungen wieder und nimmt dabei auch 
Bezug auf vergleichbare Regelungen im TVöD6 und 
den abzulösenden Tarifverträgen.

II.
Zweck der neuen Regelungen

Die Reform des öffentlichen Dienstrechts auf Lan-
desebene war ebenso, wie die bereits zuvor erfolgte 
Neuregelung auf Bundes- und kommunaler Ebene, 
durch den Gedanken getragen, dass das bisher gel-
tende Tarifrecht im öffentlichen Dienst einer Neu-
regelung bedarf, um die Wettbewerbsfähigkeit und 
Effizienz der öffentlichen Verwaltungseinrichtungen 

und Betriebe zu erhöhen. Es bestand zwischen den 
Tarifparteien Einigkeit, dass das geltende Tarifrecht 
zu kompliziert, unübersichtlich, unzweckmäßig und 
unzeitgemäß war.7 Die fehlende Anwendungstrans-
parenz sollte vor allem durch eine Straffung der 
Vorschriften behoben werden. Auch die ins Auge 
gefasste Abschaffung der Unterscheidung zwischen 
Angestellten und Arbeitern zielte in diese Richtung. 
Geprägt ist das Reformprojekt aber vor allem durch 
die Notwendigkeit der Konsolidierung der öffent-
lichen Haushalte. Es galt, Kosten zu sparen und 
gleichzeitig die Leistungskraft der öffentlichen Ver-
waltungseinrichtungen und Betriebe zu erhöhen. Die 
staatlichen Einrichtungen sind wie überall, so auch 
auf Landesebene, seit längerem darauf ausgerichtet, 
eine bedarfsgerechte, bürgernahe und kundenori-
entierte Dienstleistung zu erbringen. Zur Erfüllung 
dieses Ziels mussten durch den neuen Tarifvertrag 
flexiblere Strukturen geschaffen werden. Die gestei-
gerte Flexibilität in den neuen Tarifvorschriften des 
TV-L spiegelt sich – ähnlich wie beim TVöD – vor 
allem bei den Arbeitszeitregelungen, der Entgeltge-
staltung, der Leistungsorientierung, den Führungs-
instrumenten und Öffnungsklauseln für landesbe-
zirkliche Regelungen wieder. 

III.
Anwendungsbereich

Da die TdL aus den Verhandlungen zum TVöD aus-
gestiegen war und mit dem TV-L ein eigenes Rege-
lungswerk für Landesbedienstete schuf, gilt es bei 
der Darlegung der neuen Regelungen, zunächst den 
Anwendungsbereich des neuen Tarifrechts genau 
abzustecken. Diesbezüglich ist zwischen der perso-
nellen, zeitlichen und räumlichen Geltungskraft des 
TV-L zu differenzieren: 

1. Personeller Anwendungsbereich

Personell betrifft der TV-L grundsätzlich alle Arbeit-
nehmer (d. h. Arbeiter und Angestellte) derjenigen 
Länder, die Mitglied der TdL sind, soweit die Arbeit-
nehmer selbst einer der verhandlungsbeteiligten Ge-
werkschaften (ver.di, dbb-tarifunion) angehören. Im 
Übrigen, d. h. bei Nichtgewerkschaftsmitgliedern, gilt 
der TV-L nur bei entsprechender arbeitsvertrag licher 
Verweisung, die jedoch regelmäßig erfolgt.8 Mitglied 
der TdL sind alle Bundesländer mit Ausnahme von 
Berlin und Hessen. Die im öffentlichen Dienst der Mit-
glieder der TdL stehenden Arbeitnehmer, die bisher 
in die Statusgruppen der „Arbeiter“ und „Angestell-
ten“ unterteilt wurden, werden vom TV-L nunmehr 
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2. Sollten Sie Interesse an Sonderdrucken Ihres 
Beitrages haben, sprechen Sie uns bitte an. Für 
diese kostenpfl ich tige Leistung erstellt Ihnen 
der Verlag gern ein Angebot. 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern persön-
lich zur Verfügung.


